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Betreff 

Antrag gem. § 22 GGO betreffend Parkfalle Lehen 
 
Bezug 
GGO Antrag vom 26.2.2026, Antrag gem. § 22/2026/022 
 
 
 
Sehr geehrter Herr GR Ing. Weiss,  
 
 
die MA 1/07 – Verkehrs- und Straßenrechtsamt erlaubt sich oa. GGO-Antrag wie folgt zu 
beantworten:  
 

In der StVO ist die Anbringung eines Hinweises betr. Privatgrund auf der öffentlichen 
Verkehrsfläche nicht geregelt. Nach ha. Ansicht könnte eine solche Markierung (vgl. unten) 
durch den Straßenerhalter entlang der Grundgrenze angebracht werden. Eine vorherige 
Abklärung mit dem Zivilrecht (MA 4) wird jedoch empfohlen. 
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Der gegenständliche GGO-Antrag darf somit als erledigt betrachtet werden. 
 
 
Die Sachbearbeiterin: 
Dr. Ulrike König-Reyer 
 
 
Der Amtsleiter:  
Mag. Hermann Steiner 
 
 

Der Abteilungsvorstand: 
Mag. Bernd Huber 
 
Elektronisch gefertigt 

  
 
 
 

Ergeht an: 
 1. MD/01-Gemeinderatskanzlei 
  - zur Erledigung 
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